
 



 









 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

























 











 







BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSS-
PRÜFERS 

An die Fahrlehrerversicherung Verein auf Gegenseitigkeit, Stuttgart 

 VERMERK ÜBER DIE PRÜFUNG DES JAHRESABSCHLUSSES UND DES LAGEBERICHTS 

PRÜFUNGSURTEILE 

Wir haben den Jahresabschluss der Fahrlehrer-
versicherung Verein auf Gegenseitigkeit, Stutt-
gart, — bestehend aus der Bilanz zum 31. De-
zember 2022 und der Gewinn- und Verlustrech-
nung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2022 
bis zum 31. Dezember 2022 sowie dem Anhang, 
einschließlich der Darstellung der Bilanzie-
rungs- und Bewertungsmethoden — geprüft.  

Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der 
Fahrlehrerversicherung Verein auf Gegenseitig-
keit für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2022 
bis zum 31. Dezember 2022 geprüft.  

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der 
Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 

• entspricht der beigefügte Jahresab-
schluss in allen wesentlichen Belangen 
den deutschen, für Versicherungsun-
ternehmen geltenden handelsrechtli-
chen Vorschriften und vermittelt unter 
Beachtung der deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung ein den 
tatsächlichen Verhältnissen entspre-
chendes Bild der Vermögens- und Fi-
nanzlage des Vereins zum 31. Dezem-
ber 2022 sowie seiner Ertragslage für 
das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2022 
bis zum 31. Dezember 2022 und  

• vermittelt der beigefügte Lagebericht 
insgesamt ein zutreffendes Bild von der 
Lage des Vereins. In allen wesentlichen 
Belangen steht dieser Lagebericht in 
Einklang mit dem Jahresabschluss, ent-
spricht den deutschen gesetzlichen 
Vorschriften und stellt die Chancen 
und Risiken der zukünftigen Entwick-
lung zutreffend dar. 

 

 

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, 
dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen 
gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresab-
schlusses und des Lageberichts geführt hat. 

GRUNDLAGE FÜR DIE PRÜFUNGSURTEILE 

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlus-
ses und des Lageberichts in Übereinstimmung 
mit § 317 HGB und der EU-Abschlussprüferver-
ordnung (Nr. 537/2014; im Folgenden „EU-
APrVO“) unter Beachtung der vom Institut der 
Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deut-
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschluss-
prüfung durchgeführt. Die Prüfung des Jahres-
abschlusses haben wir unter ergänzender Be-
achtung der International Standards on Auditing 
(ISA) durchgeführt. Unsere Verantwortung nach 
diesen Vorschriften, Grundsätzen und Stan-
dards ist im Abschnitt „VERANTWORTUNG DES 
ABSCHLUSSPRÜFERS FÜR DIE PRÜFUNG DES JAH-
RESABSCHLUSSES UND DES LAGEBRICHTS“ unse-
res Bestätigungsvermerks weitergehend be-
schrieben.  

Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in 
Übereinstimmung mit den europarechtlichen 
sowie den deutschen handelsrechtlichen und 
berufsrechtlichen Vorschriften und haben un-
sere sonstigen deutschen Berufspflichten in 
Übereinstimmung mit diesen Anforderungen er-
füllt. 

Darüber hinaus erklären wir gemäß Artikel 10 
Abs. 2 Buchst. f) EU-APrVO, dass wir keine ver-
botenen Nichtprüfungsleistungen nach Artikel 5 
Abs. 1 EU-APrVO erbracht haben. 

Wir sind der Auffassung, dass die von uns er-
langten Prüfungsnachweise ausreichend und ge-
eignet sind, um als Grundlage für unsere Prü-
fungsurteile zum Jahresabschluss und zum La-
gebericht zu dienen. 

 



BESONDERS WICHTIGE  
PRÜFUNGSSACHVERHALTE IN DER  
PRÜFUNG DES JAHRESABSCHLUSSES 

Besonders wichtige Prüfungssachverhalte sind 
solche Sachverhalte, die nach unserem pflicht-
gemäßen Ermessen am bedeutsamsten in unse-
rer Prüfung des Jahresabschlusses für das Ge-
schäftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. De-
zember 2022 waren. Diese Sachverhalte wurden 
im Zusammenhang mit unserer Prüfung des Jah-
resabschlusses als Ganzes und bei der Bildung 
unseres Prüfungsurteils hierzu berücksichtigt; 
wir geben kein gesondertes Prüfungsurteil zu 
diesen Sach-verhalten ab. 

Wir haben die folgenden Sachverhalte als die 
besonders wichtigen Prüfungssachverhalte be-
stimmt, die in unserem Bestätigungsvermerk 
mitzuteilen sind: 

BEWERTUNG DER RÜCKSTELLUNG FÜR 
NOCH NICHT ABGEWICKELTE  
VERSICHERUNGSFÄLLE (BRUTTO) 

Sachverhalt 

Im Jahresabschluss der Fahrlehrerversicherung 
Verein auf Gegenseitigkeit zum 31. Dezember 
2022 wird eine Rückstellung für noch nicht ab-
gewickelte Versicherungsfälle (Schadenrück-
stellung) in Höhe von TEUR 75.427 brutto aus-
gewiesen. Dies entspricht einem Anteil von  
79,6 % an der Bilanzsumme. 

Die Rückstellung für noch nicht abgewickelte 
Versicherungsfälle (Schadenrückstellung) um-
fasst Rückstellungen für bekannte und unbe-
kannte Versicherungsfälle, soweit sie bis zum 
Bilanzstichtag eingetreten sind, die Rentende-
ckungsrückstellung sowie die Rückstellung für 
Schadenregulierungsaufwendungen. Für die be-
kannten, d. h. die zum Bilanzstichtag eingetre-
tenen und gemeldeten Schadenfälle wird der 
noch erwartete Schadenaufwand grundsätzlich 
nach dem Einzelbewertungsgrundsatz unter Be-
rücksichtigung der jeweiligen Besonderheiten 
und der Rechtslage des einzelnen Schadenser-
eignisses geschätzt. Für unbekannte Schaden-
fälle wird eine Spätschadenrückstellung gebil-
det, die anhand von mathematischen Schätzun-
gen auf Basis von Vergangenheitswerten ermit-
telt wird. Das Risiko für den Jahresabschluss be-
steht insbesondere in einer nicht sachgerechten 
Schätzung der noch zu erwartenden Schaden-
zahlungen für die bereits bekannten Schaden-
fälle und einer fehlerhaften Bemessung der zu 

erwartenden Schadenhöhe für unbekannte, be-
reits eingetretene Schäden. Daraus könnte eine 
Über- bzw. Unterbewertung der Schadenrück-
stellung resultieren. 

Die bei der Ermittlung der Schadenrückstellung 
zur Anwendung kommenden Methoden sowie 
die eingehenden Berechnungsparameter wer-
den durch Ermessensentscheidungen und An-
nahmen der gesetzlichen Vertreter beeinflusst. 
Infolgedessen und aufgrund der betragsmäßigen 
Bedeutung der Schadenrückstellung für den 
Jahresabschluss liegt ein besonders wichtiger 
Prüfungssachverhalt vor. 

Die Angaben der Fahrlehrerversicherung Verein 
auf Gegenseitigkeit zur Bewertung der Rück-
stellung für noch nicht abgewickelte Versiche-
rungsfälle sind im Abschnitt „Bilanzierungs- und 
Bewertungsmethoden - Passiva“ im Anhang ent-
halten. 

Prüferische Reaktion 

Zur Prüfung der Bewertung der Schadenrück-
stellung haben wir risikoorientiert folgende we-
sentlichen Prüfungshandlungen vorgenommen: 

Zunächst haben wir uns ein Verständnis von den 
Prozessen zur Ermittlung der Rückstellung für 
noch nicht abgewickelte Versicherungsfälle 
verschafft. Ausgehend davon haben wir Aufbau- 
und Funktionsprüfungen hinsichtlich der für die 
Richtigkeit der Rechnungslegung relevanten 
Kontrollen in den Schadenregulierungs- und Re-
servierungsprozessen durchgeführt. 

Die mathematischen Schätzverfahren zur Er-
mittlung der Spätschadenrückstellung haben 
unsere Spezialisten mit Kenntnissen der Versi-
cherungsmathematik nachvollzogen. Dabei 
wurden die Angemessenheit und methodische 
Richtigkeit der Verfahren beurteilt und deren 
richtige Anwendung geprüft. Hinsichtlich der 
bekannten, noch nicht abgewickelten Schaden-
fälle haben wir anhand einer aussagebezogenen 
Prüfung einzelner Schadenfälle die Angemes-
senheit der gebildeten Reserve geprüft. Dabei 
haben wir die jeweilige Schätzung der  
voraussichtlichen Schadenhöhe anhand der Ak-
tenlage für verschiedene Versicherungszweige 
und -arten nachvollzogen und geprüft, ob  
wertaufhellende Tatsachen, die bis zur Bi-
lanzaufstellung bekannt wurden, berücksichtigt 
wurden. 



Darüber hinaus haben wir die tatsächliche Ent-
wicklung der im Vorjahr gebildeten Rückstel-
lung für noch nicht abgewickelte Versicherungs-
fälle anhand der Abwicklungsergebnisse analy-
siert. 

SONSTIGE INFORMATIONEN 

Die gesetzlichen Vertreter bzw. der Aufsichts-
rat sind für die sonstigen Informationen verant-
wortlich. Die sonstigen Informationen umfassen 
die übrigen Teile des Geschäftsberichts, mit 
Ausnahme des geprüften Jahresabschlusses und 
Lageberichts sowie unseres Bestätigungsver-
merks. 

Unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss 
und zum Lagebericht erstrecken sich nicht auf 
die sonstigen Informationen, und dementspre-
chend geben wir weder ein Prüfungsurteil noch 
irgendeine andere Form von Prüfungsschlussfol-
gerung hierzu ab. 

Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben 
wir die Verantwortung, die sonstigen Informati-
onen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die 
sonstigen Informationen 

• wesentliche Unstimmigkeiten zum Jah-
resabschluss, Lagebericht oder unseren 
bei der Prüfung erlangten Kenntnissen 
aufweisen oder 

• anderweitig wesentlich falsch darge-
stellt erscheinen. 

VERANTWORTUNG DER GESETZLICHEN 
VERTRETER UND DES AUFSICHTSRATS FÜR 
DEN JAHRESABSCHLUSS UND DEN  
LAGEBERICHT 

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich 
für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der 
den deutschen, für Versicherungsunternehmen 
geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in 
allen wesentlichen Belangen entspricht, und 
dafür, dass der Jahresabschluss unter Beach-
tung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßi-
ger Buchführung ein den tatsächlichen Verhält-
nissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Fi-
nanz- und Ertragslage des Vereins vermittelt.  

Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verant-
wortlich für die internen Kontrollen, die sie in 
Übereinstimmung mit den deutschen Grundsät-
zen ordnungsmäßiger Buchführung als notwen-
dig bestimmt haben, um die Aufstellung eines 
Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von  

wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund 
von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen 
der Rechnungslegung und Vermögensschädigun-
gen) oder Irrtümern ist. 

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind 
die gesetzlichen Vertreter dafür verantwort-
lich, die Fähigkeit des Vereins zur Fortführung 
der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des 
Weiteren haben sie die Verantwortung, Sach-
verhalte in Zusammenhang mit der Fortführung 
der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, 
anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür ver-
antwortlich, auf der Grundlage des Rechnungs-
legungsgrundsatzes der Fortführung der Unter-
nehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem 
nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenhei-
ten entgegenstehen. 

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter ver-
antwortlich für die Aufstellung des Lagebe-
richts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von 
der Lage des Vereins vermittelt sowie in allen 
wesentlichen Belangen mit dem Jahresab-
schluss in Einklang steht, den deutschen gesetz-
lichen Vorschriften entspricht und die Chancen 
und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutref-
fend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Ver-
treter verantwortlich für die Vorkehrungen und 
Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig 
erachtet haben, um die Aufstellung eines Lage-
berichts in Übereinstimmung mit den anzuwen-
denden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu 
ermöglichen, und um ausreichende geeignete 
Nachweise für die Aussagen im Lagebericht er-
bringen zu können. 

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Über-
wachung des Rechnungslegungsprozesses des 
Vereins zur Aufstellung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichts. 

VERANTWORTUNG DES  
ABSCHLUSSPRÜFERS FÜR DIE PRÜFUNG 
DES JAHRESABSCHLUSSES UND DES  
LAGEBERICHTS 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit 
darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als 
Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstel-
lungen aufgrund von dolosen Handlungen oder 
Irrtümern ist, und ob der Lagebericht insgesamt 
ein zutreffendes Bild von der Lage des Vereins 
vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen 
mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der 
Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang 
steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften  



entspricht und die Chancen und Risiken der zu-
künftigen Entwicklung zutreffend darstellt, so-
wie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der 
unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss 
und zum Lagebericht beinhaltet. 

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Si-
cherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine 
in Übereinstimmung mit § 317 HGB und der EU-
APrVO unter Beachtung der vom Institut der 
Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deut-
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschluss-
prüfung sowie unter ergänzender Beachtung 
der ISA durchgeführte Prüfung eine wesentliche 
falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Dar-
stellungen können aus dolosen Handlungen oder 
Irrtümern resultieren und werden als wesent-
lich angesehen, wenn vernünftigerweise erwar-
tet werden könnte, dass sie einzeln oder insge-
samt die auf der Grundlage dieses Jahresab-
schlusses und Lageberichts getroffenen wirt-
schaftlichen Entscheidungen von Adressaten 
beeinflussen. 

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes 
Ermessen aus und bewahren eine kritische 
Grundhaltung. Darüber hinaus 

• identifizieren und beurteilen wir die 
Risiken wesentlicher falscher Darstel-
lungen im Lagebericht aufgrund von 
dolosen Handlungen oder Irrtümern, 
planen und führen Prüfungshandlungen 
als Reaktion auf diese Risiken durch so-
wie erlangen Prüfungsnachweise, die 
ausreichend und geeignet sind, um als 
Grundlage für unsere Prüfungsurteile 
zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen 
Handlungen resultierende wesentliche 
falsche Darstellungen nicht aufgedeckt 
werden, ist höher als das Risiko, dass 
aus Irrtümern resultierende wesentli-
che falsche Darstellungen nicht aufge-
deckt werden, da dolose Handlungen 
kollusives Zusammenwirken, Fälschun-
gen, beabsichtigte Unvollständigkei-
ten, irreführende Darstellungen bzw. 
das Außerkraftsetzen interner Kontrol-
len beinhalten können.  

• gewinnen wir ein Verständnis von dem 
für die Prüfung des Jahresabschlusses 
relevanten internen Kontrollsystem 
und den für die Prüfung des Lagebe-
richts relevanten Vorkehrungen und 
Maßnahmen, um Prüfungshandlungen 
zu planen, die unter den gegebenen 
Umständen angemessen sind, jedoch  

nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil 
zur Wirksamkeit dieser Systeme des 
Vereins abzugeben. 

• beurteilen wir die Angemessenheit der 
von den gesetzlichen Vertretern ange-
wandten Rechnungslegungsmethoden 
sowie die Vertretbarkeit der von den 
gesetzlichen Vertretern dargestellten 
geschätzten Werte und damit zusam-
menhängenden Angaben. 

• ziehen wir Schlussfolgerungen über die 
Angemessenheit des von den gesetzli-
chen Vertretern angewandten Rech-
nungslegungsgrundsatzes der Fortfüh-
rung der Unternehmenstätigkeit sowie, 
auf der Grundlage der erlangten Prü-
fungsnachweise, ob eine wesentliche 
Unsicherheit im Zusammenhang mit Er-
eignissen oder Gegebenheiten besteht, 
die bedeutsame Zweifel an der Fähig-
keit des Vereins zur Fortführung der 
Unternehmenstätigkeit aufwerfen kön-
nen. Falls wir zu dem Schluss kommen, 
dass eine wesentliche Unsicherheit be-
steht, sind wir verpflichtet, im Bestäti-
gungsvermerk auf die dazugehörigen 
Angaben im Jahresabschluss und im La-
gebericht aufmerksam zu machen 
oder, falls diese Angaben unangemes-
sen sind, unser jeweiliges Prüfungsur-
teil zu modifizieren. Wir ziehen unsere 
Schlussfolgerungen auf der Grundlage 
der bis zum Datum unseres Bestäti-
gungsvermerks erlangten Prüfungs-
nachweise. Zukünftige Ereignisse oder 
Gegebenheiten können jedoch dazu 
führen, dass der Verein seine Unter-
nehmenstätigkeit nicht mehr fortfüh-
ren kann. 

• beurteilen wir die Darstellung, Aufbau 
und Inhalt des Jahresabschlusses insge-
samt einschließlich der Angaben sowie 
ob der Jahresabschluss die zugrunde 
liegenden Geschäftsvorfälle und Ereig-
nisse so darstellt, dass der Jahresab-
schluss unter Beachtung der deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchfüh-
rung ein den tatsächlichen Verhältnis-
sen entsprechendes Bild der Vermö-
gens-, Finanz- und Ertragslage des Ver-
eins vermittelt. 

• beurteilen wir den Einklang des Lage-
berichts mit dem Jahresabschluss, 
seine Gesetzesentsprechung und das 
von ihm vermittelte Bild von der Lage 
des Vereins. 
 



• führen wir Prüfungshandlungen zu den 
von den gesetzlichen Vertretern darge-
stellten zukunftsorientierten Angaben 
im Lagebericht durch. Auf Basis ausrei-
chender geeigneter Prüfungsnachweise 
vollziehen wir dabei insbesondere die 
den zukunftsorientierten Angaben von 
den gesetzlichen Vertretern zugrunde 
gelegten bedeutsamen Annahmen nach 
und beurteilen die sachgerechte Ablei-
tung der zukunftsorientierten Angaben 
aus diesen Annahmen. Ein eigenständi-
ges Prüfungsurteil zu den zukunftsori-
entierten Angaben sowie zu den zu-
grunde liegenden Annahmen geben wir 
nicht ab. Es besteht ein erhebliches un-
vermeidbares Risiko, dass künftige Er-
eignisse wesentlich von den zukunfts-
orientierten Angaben abweichen. 

Wir erörtern mit den für die Überwachung Ver-
antwortlichen unter anderem den geplanten 
Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie 
bedeutsame Prüfungsfeststellungen, ein-
schließlich etwaiger bedeutsamer Mängel im in-
ternen Kontrollsystem, die wir während unserer 
Prüfung feststellen. 

Wir geben gegenüber den für die Überwachung 
Verantwortlichen eine Erklärung ab, dass wir 
die relevanten Unabhängigkeitsanforderungen 
eingehalten haben, und erörtern mit ihnen alle 
Beziehungen und sonstigen Sachverhalte, von 
denen vernünftigerweise angenommen werden 
kann, dass sie sich auf unsere Unabhängigkeit 
auswirken, und, sofern einschlägig, die zur Be-
seitigung von Unabhängigkeitsgefährdungen 
vorgenommenen Handlungen oder ergriffenen 
Schutzmaßnahmen. 

Wir bestimmen von den Sachverhalten, die wir 
mit den für die Überwachung Verantwortlichen 
erörtert haben, diejenigen Sachverhalte, die in 
der Prüfung des Jahresabschlusses für den ak-
tuellen Berichtszeitraum am bedeutsamsten 
waren und daher die besonders wichtigen Prü-
fungssachverhalte sind. Wir beschreiben diese 
Sachverhalte im Bestätigungsvermerk, es sei 
denn, Gesetze oder andere Rechtsvorschriften 
schließen die öffentliche Angabe des Sachver-
halts aus. 

 

 

 

SONSTIGE GESETZLICHE UND ANDERE RECHTLICHE ANFORDERUNGEN 

ÜBRIGE ANGABEN GEMÄSS ARTIKEL 10 EU-APRVO 

Wir wurden von der Mitgliedervertreterversammlung am 23. Juni 2022 als Abschlussprüfer gewählt. Wir 
wurden am 10. August 2022 vom Aufsichtsratsvorsitzenden beauftragt. Wir sind ununterbrochen seit 
dem Geschäftsjahr 2019 als Abschlussprüfer der Fahrlehrerversicherung Verein auf Gegenseitigkeit tä-
tig. 
 
Wir erklären, dass die in diesem Bestätigungsvermerk enthaltenen Prüfungsurteile mit dem zusätzlichen  
Bericht an den Aufsichtsrat nach Artikel 11 EU-APrVO (Prüfungsbericht) in Einklang stehen. 

 
  



VERANTWORTLICHER WIRTSCHAFTSPRÜFER 

Der für die Prüfung verantwortliche Wirtschaftsprüfer ist Michael Neurath. 

Frankfurt am Main, 17. März 2023  

BDO AG 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
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